
Mitteilungspflicht 

§ 37 

(1) Behörden, Organe der öffentlichen Aufsicht sowie Einrichtungen zur Betreuung 
oder zum Unterricht von Minderjährigen haben dem Jugendwohlfahrtsträger über alle 
bekannt gewordenen Tatsachen Meldung zu erstatten, die zur Vermeidung oder zur 
Abwehr einer konkreten Gefährdung eines bestimmten Kindes erforderlich sind. 

(2) Ergibt sich für in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung Minderjähriger 
tätige Angehörige eines medizinischen Gesundheitsberufes sowie für in der 
Jugendwohlfahrt tätige oder beauftragte Personen, selbst wenn sie auf Grund 
berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, der Verdacht, 
dass Minderjährige misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht 
worden sind, haben sie, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren erheblichen 
Gefährdung des Kindeswohles erforderlich ist, dem Jugendwohlfahrtsträger Meldung 
zu erstatten. 

(3) Soweit die Wahrnehmungen der in der Jugendwohlfahrt tätigen oder beauftragten 
Personen, die auf Grund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind, drohende oder sonstige bereits eingetretene Gefährdungen des 
Kindeswohles betreffen, sind diese zur Mitteilung an den Jugendwohl-fahrtsträger 
berechtigt, soweit die Wahrnehmungen Minderjährige betreffen und die Information 
der Abwendung oder Beseitigung der Gefährdung dient. Weitergehende Ausnahmen 
von bestehenden Verschwiegenheitspflichten bleiben unberührt. 

(4) Wirkt ein Minderjähriger oder ein ihm gegenüber Unterhaltspflichtiger im Einzelfall 
an der Ermittlung seiner Einkommens- oder Vermögensverhältnisse nicht 
ausreichend mit, so haben die Träger der Sozialversicherung und die Arbeitgeber auf 
Ersuchen des Jugendwohlfahrtsträgers über das Versicherungs- oder Be- 
schäftigungsverhältnis der  Genannten  Auskunft  zu geben. Befreiung von der Pflicht 
zur Entrichtung öffentlicher Abgaben 

 


